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Arbeitszeugnis

Basisqualifikation


Das Arbeitszeugnis

§630 BGB 11

Einfaches Zeugnis:

( Art und Dauer der Beschäftigung

Qualifiziertes Zeugnis:

( Art und Dauer der Beschäftigung + Leistung und Verhalten des AN
Nur auf Wunsch des AN

Inhalt des Zeugnisses soll wahr, jedoch nicht für den beruflichen Werdegang hinderlich sein ("Wohlwollend").

Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Zeugniserteilung, den er vor dem Arbeitsgericht auch einklagen kann. Ist der Inhalt des Zeugnisses falsch, hat der AN Anspruch auf Korrektur.

Form:

Schriftform mit Datum und Unterschrift.
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